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Antrag 54/I/2024 AG Selbst Aktiv Berlin

Verbesserung der Barrierefreiheit imWohnungswesen

Beschluss:

Der V. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat die Rechte von Eigentümer*innen zur Herstellung von Barrierefreiheit bzw. zur

Barrierereduzierung gestärkt: Eine Maßnahme zur Barrierereduzierung im Gemeinschaftseigentum ist grundsätzlich keine

grundlegende Umgestaltung und kann von der Eigentümer*innengemeinschaft i.d.R. nicht verweigert werden.

Die sozialdemokratischen Mitglieder der Bundesregierung und des Deutschen Bundestages werden aufgefordert, umgehend

sicherzustellen, dass das Gesetz über das Wohnungseigentum und das Dauerwohnen (Wohnungseigentumsgesetz - WEG)

diesem Urteil gemäß der Devise „§20 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 WEG schlägt §20 Abs. 4 WEG“ klarstellt und auch in entsprechenden

Verordnungen und Richtlinien unmissverständlich deutlich wird. Dies gilt für Gebäude ohne bzw. mit Denkmalschutz.

 

Die sozialdemokratischen Mitglieder des Berliner Senats und des Berliner Abgeordnetenhauses werden aufgefordert, umge-

hend sicherzustellen, dass auf demWohnungseigentumsgesetz beruhende Gesetze, Verordnungen oder Richtlinien entspre-

chend der Stärkung des Rechts auf Barrierefreiheit in Gebäudenmit und ohne Denkmalschutz angepasst und umgesetzt wer-

den.

 

Sozialdemokrat*innen in exekutiver bzw. legislativer Verantwortung auf Bundes-, Landes oder Bezirksebenewerden aufgefor-

dert, intensiv zu prüfen, welche Konsequenzen undWirkungen dieses oder ähnliche Urteile für öffentliche Gebäude bzw. für

öffentliche und private Gebäude hat, in denen Mieter*innen leben.

 

Es ist davon auszugehen, dass künftige richterliche Urteile die Zulässigkeit von baulichen Veränderungen zugunsten von Bar-

rierefreiheit bzw. Barrierereduzierung stärken werden. Die umfassende Forderung „Barrierefreiheit von Anfang an!“ gewinnt

somit an großer Bedeutung.

Überweisen an
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